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Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V

zwischen

den Berufsverbänden der Hebammen:
Bund Deutscher Hebammen e.V. (BDH), Karlsruhe

Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e.V. (BfHD), Frankfurt
- einerseits -

und

den Spitzenverbänden der Krankenkassen:
AOK-Bundesverband, Bonn-Bad Godesberg

IKK-Bundesverband, Bergisch Gladbach
Bundesverband der Betriebskrankenkassen, Essen

Knappschaft, Bochum
See-Krankenkasse, Hamburg

Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Kassel
Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V. (VdAK), Siegburg

AEV – Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V., Siegburg
- andererseits –

Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V Seite 2
Stand: 1.8.2007



Präambel

Die Spitzenverbände der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen
gebildeten, maßgeblichen Berufsverbände der Hebammen schließen einen Vertrag auf
der Grundlage des § 134a SGB V. Ziel ist es, bundesweit eine einheitliche, qualitativ hochwertige
und wirtschaftliche Versorgung mit Leistungen der Hebammenhilfe zu gewährleisten.

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Der Vertrag regelt insbesondere:
a) die Einzelheiten der Versorgung der Versicherten mit abrechnungsfähigen Leistungen
der Hebammenhilfe durch freiberuflich tätige Hebammen gemäß § 134a Abs. 1 SGB V,
b) die Vergütung der Hebammenleistungen (Hebammen-Vergütungsvereinbarung, Anlage 1),
c) die Abrechnung von Hebammenleistungen (Anlage 2),
d) Vereinbarung über den Einsatz und die Vergütung von Materialien und Arzneimitteln
(Anlage 3),
e) die Teilnahme der Hebammen an diesem Vertrag (Anlage 4).

§ 2 Grundlagen

Neben § 134a SGB V sind bei der Umsetzung dieses Vertrages und der Leistungserbringung die
rechtlichen Grundlagen in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Dies sind insbesondere:
§§ 195 - 196 RVO (§§ 22, 23 KVLG),
§§ 12, 70 SGB V, § 301 a i. V. m. § 302 SGB V,
Hebammengesetz,
Berufsordnungen der Länder,
die Mutterschafts -Richtlinien des Bundesausschusses nach § 92 SGB V.

§ 3 Ziele der Hebammenhilfe

(1) Ziel der Hebammenhilfe ist die Förderung des regelrechten Verlaufs von Schwangerschaft,
Geburt und Mutterschaft durch
Beratung und Hilfe bei Schwangerschaft und deren Beschwerden,
Vorbereitung auf Geburt und Mutterschaft einschließlich der Aufklärung über mögliche
Abweichungen vom normalen Verlauf,
Hilfe bei Wehen und der Geburt,
Beratung, Hilfe und Untersuchung bei Überwachung des Wochenbettverlaufs und
der Entwicklung des Säuglings,
Stillförderung und Unterstützung bei Stillschwierigkeiten und Ernährungsproblemen
des Säuglings.
(2) Hebammen und Krankenkassen wirken darauf hin, dass die Versicherten eigenverantwortlich
und durch gesundheitsbewusste Lebensführung und aktive Mitwirkung dazu beitragen,
den Verlauf der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes optimal zu unterstützen.
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§ 4 Geltungsbereich des Vertrages

(1) Dieser Vertrag entfaltet Rechtswirkung für freiberuflich tätige Hebammen, soweit sie einem
der oben genannten Berufsverbände angehören und die Satzung der Berufsverbände (BDH/
BfHD) der Hebammen eine Rechtswirkung dieses Vertrages für die angehörenden Hebammen
vorsieht. Dieser Vertrag gilt auch für diejenigen Hebammen, die diesem Vertrag beigetreten
sind.
(2) Als Hebammen im Sinne dieses Vertrages gelten auch Entbindungspfleger.
(3) Hebammen sind dann freiberuflich tätig, wenn sie insbesondere frei über ihre Arbeitskraft
verfügen können, Tätigkeitszeit und -ort bestimmen und das unternehmerische Risiko tragen.
(4) Die Berufsverbände stellen dem federführenden Spitzenverband VdAK monatlich eine Liste
der Vertragshebammen zur Verfügung. Diese enthält mindestens Namen und Anschrift der
Hebammen, die IK der Hebamme zuzüglich IK, Name und Anschrift der Hebammeninstitutionen.
Das Nähere regelt Anlage 4.
(5) Der Beitritt der nicht in den vertragsschließenden Berufsverbänden organisierten Hebammen
zu diesem Vertrag ist dem VdAK mittels Beitrittserklärung gemäß Anlage 4 schriftlich
mitzuteilen.

§ 5 Information und Werbung

(1) Die Vertragspartner können Informationen nach § 4 Abs. 4 über die nächsterreichbaren
Hebammen bekannt geben, die an der Versorgung mit Hebammenhilfe auf der Basis dieses
Vertrages mitwirken.
(2) Die Vertragspartner verpflichten sich im Hinblick auf die in diesem Rahmen zu erbringenden
Leistungen zur Einhaltung der Vorschriften zur Werbung, die sich aus dem Wettbewerbsrecht
oder dem Heilmittelwerbegesetz ergeben.

§ 6 Leistungserbringung

(1) Die Hebamme meldet sich vor der erstmaligen Leistungserbringung nach diesem Vertrag bei
dem für sie zuständigen Gesundheitsamt gemäß der jeweiligen Landesberufsordnung an und
führt die vorgeschriebenen Dokumentationen.
(2) Die Hebamme erbringt Leistungen persönlich. Die persönliche Leistungserbringung kann
auch in einer Hebammengemeinschaft freiberuflicher Hebammen erfolgen. Als persönliche
Leistungen gelten auch Leistungen von Hebammen, die in der Gemeinschaft bzw. bei einer
einzelnen Hebamme angestellt sind.
(3) Die Haftung für die Tätigkeit sämtlicher Angestellter erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften.
(4) Die Hebamme schließt eine ausreichende leistungsbezogene Haftpflichtversicherung ab, die
in begründeten Einzelfällen auf Verlangen der leistungspflichtigen Krankenkasse nachzuweisen
ist.
(5) Die Quittierung der von der Hebamme erbrachten Leistungen sowie der Auslagen durch die
Versicherte wird in Anlage 1 geregelt.
(6) Die Hebamme erbringt im Rahmen ihrer gegenüber dem Gesundheitsamt gemeldeten Tätigkeitsfelder
sowie unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktur qualitativ hochwertige
Leistungen im Rahmen des Leistungskataloges der GKV. Zu dessen Bestimmung und
Ausfüllung dient das Leistungsverzeichnis der Hebammen-Vergütungsvereinbarung. Bei der
Versorgung mit Hebammenhilfe orientiert sich die Hebamme am aktuellen Stand des Hebammenwissens.
Sie stellt sicher, dass die für die Leistungserbringung nötigen organisatorischen,
räumlichen und sächlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
(7) Das Behandeln pathologischer Vorgänge bei Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen
sowie Neugeborenen ist Ärzten vorbehalten. Daneben besteht Anspruch auf die vertraglich
vereinbarten Hebammenleistungen, um die Ziele der Hebammenhilfe i.S.d. § 3 dieses
Vertrages zu erreichen. Die Hebamme hat die Versicherte bei pathologischem Verlauf auf die
Notwendigkeit der Weiterbehandlung durch einen Arzt hinzuweisen und dies zu dokumentieren.
Dies gilt insbesondere, wenn die Versicherte der Empfehlung der Hebamme nicht
folgt.
(8) Die Hebammen gewährleisten, dass die Versicherten der Krankenkassen bei der Versorgung
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mit Hebammenhilfe nach gleichen Grundsätzen behandelt werden.
(9) Die Abgabe von Hilfsmitteln ist nicht Gegenstand dieses Vertrages.

§ 7 Maßnahmen zur Qualitätssicherung

(1) Die Hebamme ist gemäß der jeweiligen Berufsordnung der Hebammen verpflichtet,
an Qualitätssicherungsmaßnahmen und an Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen.
(2) Die Landesverbände der Krankenkassen bzw. die Verbände der Ersatzkassen sind berechtigt,
im Rahmen der Qualitätssicherung die Erfüllung der sich aus diesem Vertrag ergebenden
Pflichten zu überprüfen.

§ 8 Strukturqualität

(1) Die Vorschriften des Medizinproduktegesetzes (MPG) sowie der nach dem MPG relevanten
Verordnungen (z. B. Betreiberverordnung und Medizingeräteverordnung) und der Hygienesowie
Unfallverhütungsvorschriften sind von den Hebammen im Zusammenhang mit der
Versorgung der Versicherten mit Hebammenhilfe zu beachten.
(2) Materialien und Arzneimittel sind vor dem Zugriff von Unbefugten geschützt zu lagern.
Die Qualität der Materialien und Arzneimittel darf durch die Art und Weise der Lagerung
nicht nachhaltig beeinflusst werden. Materialien und Arzneimittel sind so zu lagern, dass
insbesondere Verwechslungen ausgeschlossen werden. Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnungen
über die Lagerung von Stoffen oder Zubereitungen sind zu beachten.

§ 9 Prozessqualität

(1) Die Prozessqualität beschreibt die Güte der ablaufenden Prozesse im Zusammenhang mit
der Versorgung der Versicherten mit Hebammenhilfe. Die Hebamme klärt die Versicherte
über die ihr zustehenden Leistungen nach diesem Vertrag auf. Dies gilt insbesondere vor
dem Abschluss von Verträgen über private Zusatzleistungen.
(2) Zur Sicherung der Prozessqualität bei der Versorgung der Versicherten mit Hebammenhilfe
haben die Hebammen insbesondere folgendes zu gewährleisten:
Hinzuziehung von Kinderärzten, Gynäkologen, Krankenhäusern und Krankenkassen
im Bedarfsfall,
Dokumentation des Versorgungsverlaufs,
Erreichbarkeit.
(2) Die Hebamme ist darüber hinaus verpflichtet, zur Sicherstellung einer ggf. erforderlichen
Mit- oder Weiterversorgung durch andere Leistungserbringer (z. B. andere Hebammen,
Kliniken, Gynäkologen, Kinderärzte) die zur Weiterversorgung notwendigen Angaben
des Versorgungsverlaufes zu dokumentieren und der Versicherten zuzuleiten.

§ 10 Ergebnisqualität

Die Ergebnisqualität zeichnet sich in erster Linie durch die Erreichung der unter § 3 genannten
Ziele aus.

§ 11 Wirtschaftlichkeit

Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Qualität, Humanität gelten §§ 12 Abs. 1, 70 SGB V entsprechend.

§ 12 Vergütung

Die Vergütung der nach diesem Vertrag abrechnungsfähigen Leistungen der Hebammenhilfe
erfolgen gemäß der Vergütungsvereinbarung (Anlage 1) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 13 Abrechnungsmodalitäten

Die Verwendung des Institutionskennzeichens sowie das Abrechnungsverfahren sind in
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Anlage 2 geregelt.

§ 14 Datenschutz

(1) Die Hebamme verpflichtet sich, die Bestimmungen über den Schutz der Sozialdaten
(§§ 35, 37 SGB I, § 284 SGB V sowie §§ 67 bis 85 SGB X) zu beachten, personenbezogene
Daten nur zur Erfüllung der sich aus dem Vertrag ergebenden Aufgaben zu erheben, verarbeiten,
bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen.
(2) Die Hebamme unterliegt hinsichtlich der Person und dem Zustand der Versicherten der
Schweigepflicht. Ausgenommen hiervon sind Angaben gegenüber der leistungspflichtigen
Krankenkasse zur Geltendmachung und Durchsetzung der Ansprüche sowie – mit Zustimmung
der Versicherten – gegenüber den behandelnden Ärzten und Kliniken.
(3) Die Hebamme und Hebammengemeinschaften verpflichten ihre Mitarbeiterinnen zur
Beachtung der Schweigepflicht sowie der Datenschutzbestimmungen.
(4) Die gem. § 4 Abs. 4 dieses Vertrages zur Verfügung gestellten Daten der Hebammen dürfen
nur zu vertraglichen Zwecken verwendet werden.

§ 15 Vertragspartnerschaft

(1) Die Vertragspartner gehen vom Grundsatz vertrauensvoller Zusammenarbeit aus.
(2) Die Vertragspartner verpflichten sich, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln für
eine gewissenhafte
Durchführung dieses Vertrages Sorge zu tragen. Zweifelsfragen, die sich
aus diesem Vertrag ergeben, werden von den Vertragspartnern einvernehmlich geklärt.

§ 16 Vertragsausschuss

Zur Klärung von nicht nach § 15 Abs. 2 einvernehmlich geklärten Meinungsverschiedenheiten
zwischen den Vertragspartnern sowie zur Klärung von Vertragsverstößen im Sinne des § 17
kann auf Antrag eines Vertragspartners ein Vertragsausschuss gebildet werden. Dieser setzt sich
aus jeweils drei Vertretern der Spitzenverbände einerseits und Vertretern der Berufsverbände
andererseits paritätisch zusammen.

§ 17 Vertragsverstöße/Regressverfahren

(1) Die Krankenkassen sind berechtigt, bei Erbringung von Hebammenleistungen, insbesondere
zur Prüfung von Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistung, sowie bei Auffälligkeiten
zur Prüfung der ordnungsgemäßen Abrechnung, eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung (Medizinischer Dienst) oder einer durch
die Kassen autorisierten Person einzuholen.
(2) Erfüllt eine Hebamme die ihr obliegenden Pflichten nicht vertragsgemäß, so kann sie durch
die Spitzenverbände der Krankenkassen schriftlich verwarnt werden; die Spitzenverbände
setzen eine angemessene Frist für die Beseitigung des Vertragsverstoßes durch die Hebamme
fest.
(3) Bei schwer wiegenden oder wiederholten Vertragsverstößen erfolgt eine Anhörung
der Hebamme im Vertragsausschuss. Im Einvernehmen mit dem Vertragsausschuss können
die Spitzenverbände der Krankenkassen sodann eine angemessene Vertragsstrafe bis zu
10.000 Euro festsetzen. Der Vertragsausschuss kann auf Antrag die Vertragsstrafe analog
§ 76 Abs. 2 Nr. 1 SGB IV stunden.
(4) Schwer wiegende oder wiederholte Vertragsverstöße rechtfertigen den sofortigen Vertragsausschluss
durch die Spitzenverbände der Krankenkassen. Unabhängig davon ist der entstandene
Schaden zu ersetzen.
(5) Bestehen Zweifel an der freiberuflichen Tätigkeit, so kann die leistungspflichtige Kasse entsprechende
Nachweise fordern.
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§ 18 Inkrafttreten

(1) Dieser Vertrag tritt am 01.08.2007 in Kraft. Er wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und
kann unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende, erstmals zum 31.12.2009
schriftlich gekündigt werden.
(2) Die Hebammen-Vergütungsvereinbarung (Anlage 1) wird angewendet auf alle Abrechnungen,
die ab dem 15.09.2007 bei den Krankenkassen eingehen für Leistungen, die ab dem
01.08.2007 erbracht wurden. § 4 der Anlage 1 tritt am 15.09.2007 in Kraft. Bis zu diesem
Zeitpunkt wird das Nähere über die Form der Versichertenbestätigung und das Verfahren
einer ggf. elektronischen Übermittlung der Versichertenbestätigung an die Krankenkasse
vereinbart.
(3) Für die Kündigung der Hebammen-Vergütungsvereinbarung (Anlage 1) gelten die Fristen
aus Absatz 1 ebenso. Zum 01.01.2008 wird § 2 der Hebammen-Vergütungsvereinbarung in
Anlage 3 (Vereinbarung über Materialien und Arzneimittel) überführt; die hieraus resultierenden
Anpassungen der Anlage 1 bedürfen keiner separaten Kündigung.
(4) Der Vertrag bzw. seine Anlagen gelten bis zum Inkrafttreten eines neuen Vertrages bzw.
seiner Anlagen weiter.

§ 19 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein oder durch gesetzliche Neuregelungen
ganz oder teilweise unwirksam werden bzw. neue hinzukommen, so wird hierdurch die
Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berührt. Tritt ein solcher Fall ein, verständigen
sich die Vertragspartner unverzüglich über notwendige Neuregelungen.

Anlagen
Anlage 1 Hebammen–Vergütungsvereinbarung
Anlage 2 Abrechnung von Hebammenleistungen
Anlage 3 noch offen bis 1.1.2008
Anlage 4.2 Abfrageformular für die Vertragspartnerliste Hebammen
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